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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1994

Norm

AußStrG §2 F2

ABGB §140 Ag

Rechtssatz

Auch im Unterhaltsbemessungsverfahren gilt das Antragsprinzip; das Gericht darf nur im Rahmen des Antrags tätig

werden (EFSlg 68575 ua). Der Unterhaltsantrag muß ein betragsmäßiges Begehren enthalten.
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